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Anlage 3: Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) 

1 Zielsetzung und Geltungsbereich 

1.1 Die "EDI-Vereinbarung", nachfolgend "die Vereinbarung" genannt, legt die rechtlichen 
Bedingungen und Vorschriften fest, denen die Parteien bei der Abwicklung von 
Transaktionen mit Hilfe des elektronischen Datenaustausches (EDI) unterliegen. Der 
automatisierte Datenaustausch erfolgt auf Grundlage der einschlägigen Festlegungen 
der Bundesnetzagentur (BNetzA) in ihrer jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit 
den entsprechenden Mitteilungen der BNetzA und den gültigen Nachrichten- und 
Prozessbeschreibungen zu den festgelegten Formaten. Für die Datenübertragung 
sind die aktuell gültigen EDI@Energy-Dokumente zu verwenden. 

1.2 Die Vereinbarung besteht aus den nachfolgenden rechtlichen Bestimmungen und 
wird durch die Anwendung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum 
Datenaustausch, die in den EDI@Energy-Dokumenten „Allgemeine Festlegungen“ 
und „Regelungen zum Übertragungsweg“ in der jeweils gültigen Fassung geregelt 
sind, ergänzt. 

1.3 Sofern die Parteien nicht anderweitig übereinkommen, regeln die Bestimmungen der 
Vereinbarung nicht die vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus den über EDI 
abgewickelten Transaktionen ergeben.  

2 Begriffsbestimmungen 

2.1 Für die Vereinbarung werden die nachstehenden Begriffe wie folgt definiert: 

2.2 EDI:  
Als elektronischer Datenaustausch wird die elektronische Übertragung kommerzieller 
und administrativer Daten zwischen Computern nach einer vereinbarten Norm zur 
Strukturierung einer EDI-Nachricht bezeichnet.  

2.3 EDI-Nachricht:  
Als EDI-Nachricht wird eine Gruppe von Segmenten bezeichnet, die nach einer 
vereinbarten Norm strukturiert, in ein rechnerlesbares Format gebracht wird und sich 
automatisch und eindeutig verarbeiten lässt.  

2.4 UN/EDIFACT:  
Gemäß der Definition durch die UN/ECE (United Nations Economic Commission for 
Europe - Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) umfassen die 
Vorschriften der Vereinten Nationen für den elektronischen Datenaustausch in 
Verwaltung, Handel, Transport und Verkehr eine Reihe international vereinbarter 
Normen, Verzeichnisse und Leitlinien für den elektronischen Austausch strukturierter 
Daten, insbesondere für den Austausch zwischen unabhängigen rechnergestützten 
Informationssystemen in Verbindung mit dem Waren- und Dienstleistungsverkehr.  

3 Sicherheit von EDI-Nachrichten 

3.1 Die Parteien verpflichten sich, Sicherheitsverfahren und -maßnahmen durchzuführen 
und aufrechtzuerhalten, um EDI-Nachrichten vor unbefugtem Zugriff, Veränderungen, 
Verzögerung, Zerstörung oder Verlust zu schützen. Es gelten die im Rahmen der Ex-
pertengruppe EDI@Energy abgestimmten und von der Projektführung des BDEW in 
den Dokumenten festgelegten Sicherheitsverfahren und -maßnahmen. Sie sind den 
EDI@Energy „Regelungen zum Übertragungsweg“ und „Allgemeine Festlegungen“ 
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verbändeübergreifend erarbeiteten Spezifikationen in der jeweils gültigen Fassung zu 
entnehmen. 

3.2 Zu den Sicherheitsverfahren und -maßnahmen gehören die Überprüfung des 
Ursprungs, die Überprüfung der Integrität, die Nichtabstreitbarkeit von Ursprung und 
Empfang sowie die Gewährleistung der Vertraulichkeit von EDI-Nachrichten.  

Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Überprüfung des Ursprungs und der 
Integrität, um den Sender einer EDI-Nachricht zu identifizieren und sicherzustellen, 
dass jede empfangene EDI-Nachricht vollständig ist und nicht verstümmelt wurde, 
sind für alle Nachrichten obligatorisch. 

3.3 Führen die Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Zurückweisung einer EDI-
Nachricht informiert der Empfänger den Sender darüber unverzüglich.  

Der Empfänger einer EDI-Nachricht, die zurückgewiesen wurde oder einen Fehler 
enthält, reagiert erst dann auf die Nachricht, wenn er Anweisungen des Senders 
empfängt. 

4 Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten 

4.1 Die Parteien gewährleisten, dass EDI-Nachrichten mit Informationen, die vom Sender 
oder im beiderseitigen Einvernehmen der Parteien als vertraulich eingestuft werden, 
vertraulich gehandhabt und weder an unbefugte Personen weitergegeben oder 
gesendet, noch zu anderen als von den Parteien vorgesehenen Zwecken verwendet 
werden. Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die einschlägigen Daten-
schutzgesetze sowie das Messstellenbetriebsgesetz sind zu beachten. 

Mit entsprechender Berechtigung unterliegt die weitere Übertragung derartiger 
vertraulicher Informationen demselben Vertraulichkeitsgrad. 

4.2 EDI-Nachrichten werden nicht als Träger vertraulicher Informationen betrachtet, 
soweit die Informationen allgemein zugänglich sind. 

5 Aufzeichnung und Archivierung von Nachrichten 

5.1 Jede Partei archiviert ein vollständiges, chronologisches Protokoll aller von den 
Parteien während einer geschäftlichen Transaktion i. S. d. Art. 1 ausgetauschten EDI-
Nachrichten unverändert und sicher gemäß den Fristen und Spezifikationen, die 
durch die bestehenden rechtlichen Grundlagen (insbesondere nach den handels- und 
steuerrechtlichen Vorschriften und den festgelegten Prozessen der BNetzA 
vorgeschrieben sind. 

5.2 Die EDI-Nachrichten werden vom Sender im übertragenen Format und vom 
Empfänger in dem Format archiviert, in dem sie empfangen werden. Hierbei ist 
zusätzlich sicher zu stellen, dass die Lesbarkeit über den gesetzlichen 
Aufbewahrungszeitraum gewährleistet wird. 

5.3 Die Parteien stellen sicher, dass elektronische Protokolle der EDI-Nachrichten 
problemlos zugänglich sind und bei Bedarf in einer für Menschen lesbaren Form 
reproduziert werden können. Betriebseinrichtungen, die hierzu erforderlich sind, 
müssen beibehalten werden. 
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6 Inkrafttreten, Änderungen, Dauer und Teilnichtigkeit 

6.1 Inkrafttreten 
Die Vereinbarung tritt mit dem Abschluss des Netznutzungs-
/Lieferantenrahmenvertrag Strom, Lieferantenrahmenvertrag Gas, 
Messstellenbetreiberrahmen- oder Messstellenvertrag für moderne 
Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme durch die Parteien in Kraft, soweit 
dies in dem jeweiligen Vertrag vorgesehen ist. Sollte die Vereinbarung für andere als 
die in Satz 1 genannten Verträge genutzt werden, tritt sie mit dem Datum der 
Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft. 

6.2 Änderungen 

Bei Bedarf werden von den Parteien in Textform vereinbarte zusätzliche oder 

alternative Bestimmungen zu der Vereinbarung ab dem Zeitpunkt ihrer Vereinbarung 

als Teil der Vereinbarung betrachtet. 

6.3 Dauer 
Die Vereinbarung wird beendet, wenn zwischen den Parteien alle in Artikel 6.1 
genannten Vertragsverhältnisse beendet sind. Ist die Vereinbarung nicht im Rahmen 
eines dieser Rechtsverhältnisse zustande gekommen, kann jede Partei die 
Vereinbarung mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines 
Kalendermonats in Textform kündigen. 

Ungeachtet einer Kündigung oder Beendigung bestehen die in den Artikeln 4 und 5 
genannten Rechte und Pflichten bis zur endgültigen Abwicklung oder zulässigen 
Vernichtung der Daten fort. 

6.4 Teilnichtigkeit 

Sollte ein Artikel oder ein Teil eines Artikels der Vereinbarung als ungültig erachtet 

werden, bleiben alle übrigen Artikel vollständig in Kraft. 
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Anlage 4: Ergänzende Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich
a) Diese Ergänzenden Geschäftsbedingungen (im Folgenden „EGB“) werden Bestandteil des
Vertrages zwischen der Zweckverband Gasfernversorgung Baar und dem Transportkunden. Die
EGB werden auf der Grundlage der standardisierten Vertragsbedingungen gemäß der
Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern der in Deutschland gelegenen
Gasversorgungsnetzen, Änderungsfassung vom 30.06.2016 (Inkrafttreten am 01.10.2016)
geschlossen.
b) Die EGB konkretisieren die Regelungen des Lieferantenrahmenvertrags. Bei Widersprüchen
der EGB und dem Lieferantenrahmenvertrag gelten die Vorgaben des Lieferantenrahmenvertrags
vorrangig.
2. Zahlungsbedingungen
a) Die Zweckverband Gasfernversorgung Baar rechnet sämtliche Entgelte (z.B. Netzentgelte,
Messentgelte etc.) nach dem jeweils einschlägigen, aktuellen Preisblatt ab. Dieses ist auf der
Homepage der Zweckverband Gasfernversorgung Baar unter www.zvb-erdgas.de veröffentlicht
b) In den Rechnungen werden die vertraglichen Nettopreise sowie ggf. weitere aufgrund von
Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsakt zu erhebende Steuern bzw. Abgaben aufgeführt.
c) Rechnungen und Abschlagsberechnungen werden 10 Werktage nach Zugang der
Zahlungsaufforderung fällig. Zahlt der Transportkunde die Entgelte ganz oder teilweise nicht
rechtzeitig, ist Zweckverband Gasfernversorgung Baar berechtigt, bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen Verzugszinsen gemäß § 288 BGB zu erheben.
d) Einwände gegen die Richtigkeit einer Rechnung sind unverzüglich, in jedem Fall jedoch
spätestens binnen 2 Wochen nach Rechnungserhalt vorzubringen.
e) Leistungsort für Zahlungen an die Zweckverband Gasfernversorgung Baar ist der Sitz des
Netzbetreibers. Zahlungen an die Zweckverband Gasfernversorgung Baar gelten als rechtzeitig
erbracht, wenn die betreffenden Beträge innerhalb der maßgeblichen Fristen auf dem
angegebenen Konto der Zweckverband Gasfernversorgung Baar gutgeschrieben worden sind.
3. Abrechnungszeitraum
a) Der Abrechnungszeitraum des Netzbetreibers ist

☒ bei SLP rollierende Abrechnung

☒ bei RLM das Kalenderjahr

4. Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Sperrung und Entsperrung)
a) Die fristgerechte Ankündigung zur Sperrung des Ausspeisepunktes erfolgt durch den
Transportkunden. Der Netzbetreiber nimmt keine weitere Ankündigung gegenüber dem
Anschlussnutzer vor.
b) Der Netzbetreiber ist nicht verpflichtet, die Möglichkeit der Unterbrechung der
Anschlussnutzung und den Zutritt zu dem Grundstück und den Räumen des Anschlussnutzers
gegen den Anschlussnutzer gerichtlich durchzusetzen.
c) Zur Einzelbeauftragung von Sperrung oder Entsperrung eines Ausspeisepunktes ist das
jeweils hierfür vorgesehene Musterformular, das als Anlage 1 und Anlage 2 diesen EGB
beigefügt ist, zu verwenden.
d) Der Transportkunde trägt die Kosten der Sperrung. Gleiches gilt für die auf die Entsperrung
des Ausspeisepunktes entfallenen Kosten, wenn die Entsperrung vom Transportkunden
beauftragt wurde.
e) Sofern ein Anschlussnutzer oder ein Dritter die Entsperrung der Ausspeisepunkt bei dem
Netzbetreiber beantragt und sich zur Zahlung der auf der Internetseite des Netzbetreibers dafür
veröffentlichten Preise verpflichtet, nimmt der Netzbetreiber mit Zustimmung des zuständigen
Transportkunden die Entsperrung der Ausspeisepunkt nach Eingang der Zahlung vor.
f) Die Kontaktdaten des Netzbetreibers für die Abwicklung der Sperrung und Entsperrung sind auf
dem Kontaktdatenblatt ersichtlich.
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Anlage 5: Standardlastprofilverfahren 

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu 
einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu 
einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte 
Verfahren (Standardlastprofile). 

Zur Anwendung kommt das synthetische Lastprofilverfahren mit den repräsentativen 
Standardlastprofilen der TU-München, wie in den Datenblättern des BDEW/VKU/GEODE 
Leitfaden „Abwicklung von Standardlastprofilen Gas“ beschrieben.  

Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung: 
Lastprofiltyp HEF in der Regel für Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch kleiner 
50.000 kWh; BW_HEF04; W14: Einfamilienhaushalt, Baden-Württemberg,  

Lastprofiltyp HMF in der Regel für Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch größer 
50.000 kWh; BW_HMF04; W24: Mehrfamilienhaushalt, Baden-Württemberg,  

Für den Kochgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung: 
Lastprofiltyp HKO in der Regel für Letztverbraucher mit Kochgasanwendung; DE_HKO04; 
HK4: Kochgas  

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung: 

Lastprofil; Code Bezeichnung 

GBA04; BA4 Bäckereien 
GBD04; BD4 sonstige betriebliche Dienstleistungen 
GBH04, BH4 Beherbergungen 
GGA04; GA4 Gaststätten 
GGB04; GB4 Gartenbau 
GHA04; HA4 Handel 
GKO04; KO4 Gebietskörpersch., Kreditinst. u. Versich., Org. o. Erwerbszw. u. öffent. 

Einrichtungen 
GMF04; MF4 haushaltsähnliche Gewerbebetriebe 
GMK04; MK4 Metall & KFZ 
GPD04; PD4 Papier & Druck 
GWA04; WA4 Wäschereien 

mit Anwendung der Wochentagsfaktoren und der Anwendung der deutschlandweit 
einheitlichen Feiertage.  

Die Lastprofile können der Veröffentlichung unter www.zvb-erdgas.de entnommen werden. 

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose 
von 6.00 Uhr ist die Wetterstation: 

78048 Villingen-Schwenningen, 
Pforzheimer Str. 1 
EDIFACT Bez. ZT3 MeteoGroup 
EDIFACT Nr.10911  

„Es kommt die Gasprognosetemperatur zum Einsatz“. 
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Anlage 6: § 18 NDAV 

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder
durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag,
Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des
Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegt,
2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder
Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. 

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung des
Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. Die Haftung
für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen
Anschlussnutzern;
3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen
Anschlussnutzern;
4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen
Anschlussnutzern;
5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossene
Anschlussnutzern.

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in Mittel- und Hochdruck 
einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese
gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus
unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27
des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache
des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber
haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine
eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die
Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und
3 können auch Schadensersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden
einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend
machen, wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der
Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit der
Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des
Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis
zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetreibers, an
dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen
den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen Anschlussnutzern auf
jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2
Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie
Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.
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(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der
Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche
zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in
Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die
Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend
einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als
die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
verursacht worden sind.

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber oder,
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen
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Anlage 7: Begriffsbestimmungen 

1. Anschlussnutzer

Nach § 1 Absatz 3 NDAV, gilt entsprechend für Mittel- und Hochdrucknetz.

2. Ausspeisenetzbetreiber

Netzbetreiber, mit dem der Transportkunde nach § 3 Absatz 1 Satz 1 GasNZV einen

Ausspeisevertrag, auch in Form eines Lieferantenrahmenvertrages, abschließt.

3. Ausspeisepunkt

Ein Punkt innerhalb des Marktgebietes, an dem Gas durch einen Transportkunden aus

einem Netz eines Netzbetreibers zur Belieferung von Letztverbrauchern oder zum Zwecke

der Einspeicherung entnommen werden kann bzw. an Grenzübergängen übertragen

werden kann. Als Ausspeisepunkt gilt im Fernleitungsnetz auch die Zusammenfassung

mehrerer Ausspeisepunkte zu einer Zone gemäß § 11 Absatz 2 GasNZV.

4. Bilanzierungsbrennwert

Der Bilanzierungsbrennwert stellt die Vorausschätzung eines Abrechnungsbrennwertes je

Brennwertgebiet dar. Er unterliegt der monatlichen Überprüfung, soweit erforderlich. Das

Brennwertgebiet ist ein Netzgebiet, in dem ein einheitlicher Abrechnungsbrennwert

angewendet wird.

5. Bilanzkreisnummer

Eindeutige Nummer, die von dem Marktgebietsverantwortlichen an einen

Bilanzkreisverantwortlichen für einen Bilanzkreis vergeben wird und insbesondere der

Identifizierung der Nominierungen oder Renominierungen von Gasmengen dient.

6. GeLi Gas

Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate der Bundesnetzagentur (Az.

BK7-06-067) vom 20. August 2007 oder einer diese Festlegung ersetzende oder

ergänzende Festlegung der Bundesnetzagentur.

7. Liefermonat

Der Liefermonat ist der Monat M. Der Liefermonat umfasst den Zeitraum vom 1. Tag 06:00

Uhr des Liefermonats bis zum 1. Tag 06:00 Uhr des Folgemonats. Bei untermonatlichen

Lieferanmeldungen beginnt der Liefermonat am 1. Tag der Belieferung 06:00 Uhr. Bei

untermonatlichen Lieferabmeldungen endet der Liefermonat um 06:00 Uhr des Folgetages.

8. Sub-Bilanzkonto

Das Sub-Bilanzkonto ist ein Konto, das einem Bilanzkreis zugeordnet ist und die

Zuordnung von Ein- und Ausspeisemengen zu Transportkunden und/oder die

übersichtliche Darstellung von Teilmengen ermöglicht.

9. Werktage

Abweichend von der Definition in § 2 Nr. 16 GasNZV sind im Folgenden unter Werktagen

für die Fristenregelung alle Tage zu verstehen, die kein Sonnabend, Sonntag oder

gesetzlicher Feiertag sind. Wenn in einem Bundesland ein Tag als Feiertag ausgewiesen

wird, gilt dieser Tag bundesweit als Feiertag. Der 24. Dezember und der 31. Dezember

eines jeden Jahres gelten als Feiertage.




